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Zugelassene Vorschriften aus dem Strafgesetzbuch in den 

Klausuren Recht für Studierende der Wirtschaftswissenschaften 
 

 

§ 12 Verbrechen und Vergehen 

(1) Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem 

Jahr oder darüber bedroht sind. 

(2) Vergehen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit einer geringeren 

Freiheitsstrafe oder die mit Geldstrafe bedroht sind. 

(3) Schärfungen oder Milderungen, die nach den Vorschriften des Allgemeinen Teils oder für 

besonders schwere oder minder schwere Fälle vorgesehen sind, bleiben für die Einteilung 

außer Betracht. 

 

§ 15 Vorsätzliches und fahrlässiges Handeln 

Strafbar ist nur vorsätzliches Handeln, wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln 

ausdrücklich mit Strafe bedroht. 

 

§ 22 Begriffsbestimmung des Versuchs 

Eine Straftat versucht, wer nach seiner Vorstellung von der Tat zur Verwirklichung des 

Tatbestandes unmittelbar ansetzt. 
 

§ 23 Strafbarkeit des Versuchs 

(1) Der Versuch eines Verbrechens ist stets strafbar, der Versuch eines Vergehens nur dann, 

wenn das Gesetz es ausdrücklich bestimmt. 
... 

 

§ 211 Mord 

(1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. 

(2) Mörder ist, wer 

aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen 

Beweggründen, 

heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder 

um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, 

einen Menschen tötet. 

 

§ 212 Totschlag 

(1) Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe 

nicht unter fünf Jahren bestraft. 
... 

 

§ 222 Fahrlässige Tötung 

Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 

fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
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§ 223 Körperverletzung 

(1) Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

 

§ 229 Fahrlässige Körperverletzung 

Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung einer anderen Person verursacht, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 

§ 239 Freiheitsberaubung 

(1) Wer einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise der Freiheit beraubt, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 
... 

 

§ 242 Diebstahl 

(1) Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache 

sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 

oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

 

§ 246 Unterschlagung 

(1) Wer eine fremde bewegliche Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zueignet, wird 

mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in 

anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. 
... 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

 

§ 263 Betrug 

(1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 

verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung 

falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt 

oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 
... 

 

§ 267 Urkundenfälschung 

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde herstellt, eine echte Urkunde 

verfälscht oder eine unechte oder verfälschte Urkunde gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis 

zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 
... 

 

§ 303 Sachbeschädigung 

(1) Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis 

zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
... 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

 

 


